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§ 1 

Aufgabenkreis 
 

(1) Die Geschäftsführer/Geschäftsführerinnen führen 

die Geschäfte der Gesellschaft nach den gesetz-

l ichen Bestimmungen, dem Gesel lschaftsvertrag, 

den Beschlüssen der Organe der Gesel lschaft 

und dieser Geschäftsanweisung. 

 

(2) Sie hat bei der Führung der Geschäfte die Sorg-

falt  eines ordentl ichen Geschäftsmannes / einer 

ordent l ichen Geschäftsfrau anzuwenden und die 

kommunalpol it ische Zielsetzung der Gesel lschaft 

zu berücksicht igen. Die Kosten der Verwaltung 

und Geschäftsleitung sind in angemessenen 

Grenzen zu halten.  

 

 

§ 2 

Verteilung der Geschäfte 
 

(1) Die Verteilung der Geschäfte r ichtet sich nach § 

6 Abs. 2 und 3 des Gesel lschaftsvertrages. 

 

§ 1 

Aufgabenkreis 
 

(1) Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesell-

schaft nach den gesetzl ichen Best immungen, dem 

Gesel lschaftsvertrag, den Beschlüssen der Organe 

der Gesel lschaft und dieser Geschäftsordnung. 

 

 

(2) Sie hat bei der Führung der Geschäfte die Sorgfalt 

eines ordentl ichen Geschäftsmannes / einer ordent l i-

chen Geschäftsfrau anzuwenden und die kommunal-

pol it ische Zielsetzung der Gesellschaft zu berück-

sicht igen. Die Kosten der Verwaltung und Geschäfts-

leitung sind in angemessenen Grenzen zu halten.  

 

 

 

§ 2 

Verteilung der Geschäfte bei mehreren Geschäftsführern / 
Geschäftsführerinnen 

 

(1) Die Verteilung der Geschäfte r ichtet sich nach § 5 

des Gesellschaftsvertrages. 
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(2) Die Geschäftsführer/Geschäftsführerinnen kön-

nen die Geschäfte unter sich auf teilen, sie bedür-

fen hierzu jedoch der Zustimmung des Aufsichts-

rates. Bei der Führung der Geschäfte haben sie 

zusammenzuarbeiten und sich gegenseit ig zu un-

terstützen.  

 

(3) Die Geschäftsführer/Geschäftsführerinnen haf ten 

der Gesel lschaft gegenüber jedoch als Gesamt-

schuldner. Sie haben sich über die Angelegenhei-

ten der Gesel lschaft zu unterr ichten und über 

wichtige Fragen der Geschäftsführung gemein-

sam zu beraten. Jeder Geschäftsführer/ jede Ge-

schäftsführerin ist berechtigt,  die Bücher, Belege, 

Schr if tstücke und Niederschrif ten der Gesell-

schaft einzusehen. 

 

§ 3 

Vertretung der Gesellschaft 
 

(1) Die Geschäftsführer/Geschäftsführerinnen ver-

treten die Gesel lschaft gericht l ich und außerge-

r icht l ich. Die Art der Vertretung, die Abgabe von 

Willenserklärungen und die Zeichnung der Ge-

(2) Die Mitglieder der Geschäftsführung können die Ge-

schäfte unter sich auf teilen, s ie bedürfen hierzu je-

doch der Zust immung des Aufsichtsrates. Bei der 

Führung der Geschäfte haben sie zusammenzuarbei-

ten und sich gegenseit ig zu unterstützen. 

 

 

(3) Die Mitgl ieder der Geschäftsführung haf ten der Ge-

sel lschaft gegenüber jedoch als Gesamtschuldner.  

Sie haben sich über die Angelegenheiten der Gesel l-

schaft zu unterr ichten und über wichtige Fragen der 

Geschäftsführung gemeinsam zu beraten.  Jeder Ge-

schäftsführer/ jede Geschäftsführerin ist berecht igt,  

die Bücher, Belege, Schrif tstücke und Niederschr if -

ten der Gesellschaft einzusehen. 

 

 

§ 3 

Vertretung der Gesellschaft 
 

(1) Die Geschäftsführung vertr it t  die Gesel lschaft ge-

r icht l ich und außergericht l ich. Die Art der Vertretung, 

die Abgabe von Willenserklärungen und die Zeich-

nung der Gesellschaft r ichten sich, auch im Fal le der 
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sel lschaft r ichten sich, auch im Falle der Vertei-

lung der Geschäfte auf  die Geschäftsführer/Ge-

schäftsführerinnen, ausschl ießl ich nach den 

Bestimmungen des Gesel lschaftsvertrages. 

Mündl iche Willenserklärungen sind ausdrücklich 

im Namen der Gesel lschaft abzugeben und 

schrif t l ich zu bestät igen. 

 Ist ein Mitgl ied der Geschäftsführung an der ord-

nungsmäßigen Wahrnehmung der Geschäfte län-

ger als eine Woche verhindert,  so ist dem Mitgl ied 

des Aufsichtsrates, das den Vorsitz innehat, hier-

von Mittei lung zu machen. Die wechselseit ige 

Vertretung bei vorübergehender Verhinderung o-

der Ur laub regeln die Mitglieder der Geschäfts-

führung untereinander. 

 

(2) Die Geschäftsführer/Geschäftsführerinnen dürfen 

in Angelegenheiten der Gesel lschaft eine für sie 

selbst gewinnbringende Tätigkeit  nicht überneh-

men oder ausführen. Nebentät igkeiten sind vom 

Aufsichtsrat zu genehmigen. 

 

 

 

 

Vertei lung der Geschäfte auf die Geschäftsfüh-

rer/Geschäftsführerinnen, ausschl ießl ich nach den 

Bestimmungen des Gesel lschaftsvertrages. Mündl i-

che Willenserklärungen sind ausdrückl ich im Namen 

der Gesellschaft abzugeben und schrif t l ich zu bestä-

t igen. 

 

 Ist ein Mitglied der Geschäftsführung an der ord-

nungsmäßigen Wahrnehmung der Geschäfte länger 

als eine Woche verhindert,  so ist dem Mitgl ied des 

Aufsichtsrates, das den Vorsitz innehat, hiervon Mit-

tei lung zu machen. Die wechselseit ige Vertretung bei 

vorübergehender Verhinderung oder Urlaub regeln 

die Mitgl ieder der Geschäftsführung untereinander.  

 

 

(2) Die Mitgl ieder der Geschäftsführung dürfen in Ange-

legenheiten der Gesel lschaft eine für sie selbst ge-

winnbr ingende Tätigkeit  nicht übernehmen oder aus-

führen. Nebentät igkeiten sind vom Aufsichtsrat zu 

genehmigen. 
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§ 4 

Erteilung von Vollmachten 
 

(1) Kassenvol lmachten müssen in der Geschäfts-

stel le der Gesel lschaft an sichtbarer Stel le aus-

gehängt werden. Dabei ist anzugeben, in welcher 

Weise der/die Bevollmächtigte für die Gesel l-

schaft handschr if t l ich zeichnet.  

 

(2) Bankvol lmachten dürfen nicht als Einzelvol lmacht 

ertei lt  werden. 

 

(3) Die Ertei lung einer Vol lmacht entbindet die Ge-

schäftsführer/Geschäftsführerinnen nicht  von ih-

rer Verantwortung. 

 

 

§ 5 

Gemeinsame Besprechungen von Mitgliedern der Geschäftsführung 
 

(1) Die Geschäftsführer/Geschäftsführerinnen haben 

sich über die Angelegenheiten der Gesel lschaft 

gegenseit ig zu unterr ichten und über wichtige 

 

 

§ 4 

Erteilung von Vollmachten 
 

(1) Kassenvol lmachten müssen in der Geschäftsstelle 

der Gesellschaft an sichtbarer Stel le ausgehängt 

werden. Dabei ist anzugeben, in welcher Weise 

der/die Bevol lmächt igte für die Gesel lschaft hand-

schrif t l ich zeichnet. 

 

(2) Bankvol lmachten dürfen nicht als Einzelvol lmacht er-

tei lt  werden. 

 

(3) Die Ertei lung einer Vol lmacht entbindet die Ge-

schäftsführung nicht von ihrer Verantwortung. 

 

 

 

§ 5 

Gemeinsame Besprechungen von Mitgliedern der Geschäftsführung 
 

(1) Die Mitglieder der Geschäftsführung haben sich über 

die Angelegenheiten der Gesel lschaft gegenseit ig zu 
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Fragen der Geschäftsführung gemeinsam zu be-

raten. Zu diesem Zweck ist jeder Geschäftsfüh-

rer/ jede Geschäftsführerin berechtigt,  die Bücher, 

Belege, Schrif tstücke und Niederschrif ten der Ge-

sel lschaft einzusehen. 

 

(2) Die Geschäftsführer/Geschäftsführerinnen sind  

gehalten, regelmäßig gemeinsame Sitzungen ab-

zuhalten, insbesondere bei folgenden Angelegen-

heiten:  

 

 1.1 Die Vorbereitung al ler Angelegenheiten, die 

nach dem Gesellschaftsvertrag dem Auf-

sichtsrat vorzulegen sind 

 1.2 Vorbereitung der Gesel lschafter- 

                     versammlung 

 1.3 Erwerb von Grundstücken 

 1.4 Durchführung von Bauvorhaben, insbeson-

dere die Vergabe von Bauarbeiten 

 1.5 Aufnahme von Darlehen, Zwischenkrediten 

sowie die Übernahme von Bürgschaften und 

das Eingehen von Wechselverbindlichkeiten 

 1.6 Bautenkontrol le und Überwachung des sons-

t igen Grundbesitzes 

unterr ichten und über wichtige Fragen der Ge-

schäftsführung gemeinsam zu beraten.  Zu diesem 

Zweck ist jedes Mitglied der Geschäftsführung be-

rechtigt,  die Bücher,  Belege, Schr if tstücke und Nie-

derschr if ten der Gesel lschaft einzusehen. 

 

(2) Die Geschäftsführung ist gehalten, regelmäßig ge-

meinsame Sitzungen abzuhalten, insbesondere bei 

folgenden Angelegenheiten:  

 

 

 1.1 Die Vorbereitung aller Angelegenheiten, die 

nach dem Gesellschaftsvertrag dem Aufsichts-

rat vorzulegen sind 

 1.2 Vorbereitung der Gesel lschafterversammlung 

  

              1.3 Erwerb von Grundstücken 

 1.4 Durchführung von Bauvorhaben, insbesondere 

die Vergabe von Bauarbeiten 

 1.5 Aufnahme von Dar lehen, Zwischenkrediten so-

wie die Übernahme von Bürgschaften und das 

Eingehen von Wechselverbindlichkeiten 

              1.6 Bautenkontrol le und Überwachung des sonsti-

gen Grundbesitzes 



Anlage 2 zur Vorlage V/0086/2024 

 1.7 Durchführung von größeren Instandset-

zungsarbeiten 

 1.8 Abschluss von Versicherungsverträgen bei 

grundsätzl icher Bedeutung 

 1.9 Wichtige Steuerfragen und Rechtsstrei t ig-

keiten 

 1.10  Aufstellung von Jahresabschlüssen und an-

derer Zwischenabschlüsse, für alle in der 

Gesel lschaft durchgeführten Prüfungen so-

wie deren Ergebnisse 

 1.11 Anstellung und Entlassung von Arbeitneh-

mern 

 1.12 der Betr iebsorganisation.  

 

 

 Sind bei mehreren Geschäftsführern/Geschäfts-

führerinnen die Geschäfte nach Geschäftsberei-

chen aufgeteilt ,  so ist bei al len ger icht l ichen und 

außergericht l ichen Angelegenheiten die Mitwir-

kung desjenigen Geschäftsführers/derjenigen 

Geschäftsführerin erforderl ich, in dessen/deren 

Geschäftsbereich die Angelegenheit f ie l (s. auch 

Vertretungsregelung § 3 Abs. 1 dieser Geschäfts-

ordnung).  

 

 1.7 Durchführung von größeren Instandsetzungsar-

beiten 

 1.8 Abschluss von Versicherungsverträgen bei 

grundsätzl icher Bedeutung 

              1.9 Wichtige Steuerfragen und Rechtsstreit igkeiten 

 

 1.10 Aufstellung von Jahresabschlüssen und anderer 

Zwischenabschlüsse, für alle in der Gesel lschaft 

durchgeführten Prüfungen sowie deren Ergeb-

nisse 

 1.11 Anstellung und Entlassung von Arbeitnehmern 

 

 1.12 der Betr iebsorganisation.  

 

 

 Sind bei mehreren Mitgliedern der Geschäftsführung 

die Geschäfte nach Geschäftsbereichen aufgeteilt ,  

so ist bei al len gericht l ichen und außergericht l ichen 

Angelegenheiten die Mitwirkung desjenigen Mitglieds 

der Geschäftsführung erforderl ich, in dessen Ge-

schäftsbereich die Angelegenheit f ie l (s. auch Ver-

tretungsregelung § 3 Abs. 1 dieser Geschäftsord-

nung).  
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(3) Der Aufsichtsrat kann Bestimmungen darüber 

treffen, ob über die Sitzungen der Geschäftsfüh-

rung Niederschrif ten anzufert igen sind, aus de-

nen die gefassten Beschlüsse, das Abstimmungs-

ergebnis sowie Ort und Datum der Sitzung her-

vorgehen. 

 

 

§ 6 

Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat 
 

(1) Die Geschäftsführer/Geschäftsführerinnen haben 

dem Aufsichtsrat auf  Verlangen jede gewünschte 

Auskunft über die Belange der Gesel lschaft zu er-

tei len. Sie hat an den Sitzungen des Aufsichtsra-

tes und auf  Verlangen auch seiner Ausschüsse 

tei lzunehmen. 

 Die Sitzungsangelegenheiten sind von den Ge-

schäftsführern/Geschäftsführerinnen vorzuberei-

ten und die gefassten Beschlüsse auszuführen.  

 Gesetzes- und gesellschaftsvertragswidrige Be-

schlüsse haben die Geschäftsführer/Geschäfts-

führerinnen unverzüglich dem Gesel lschafter mit-

zutei len. 

 

(3) Der Aufsichtsrat kann Bestimmungen darüber treffen, 

ob über die Sitzungen der Geschäftsführung Nieder-

schrif ten anzufert igen sind, aus denen die gefassten 

Beschlüsse, das Abstimmungsergebnis sowie Ort 

und Datum der Sitzung hervorgehen. 

 

 

 

§ 6 

Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat 
 

(1) Die Geschäftsführung hat dem Aufsichtsrat auf  Ver-

langen jede gewünschte Auskunft über die Belange 

der Gesel lschaft zu ertei len. Sie hat an den Sitzun-

gen des Aufsichtsrates und auf  Verlangen auch sei-

ner Ausschüsse teilzunehmen. 

 

              Die Sitzungsangelegenheiten sind von der Ge-

schäftsführung vorzubereiten und die gefassten Be-

schlüsse auszuführen. 

 Gesetzes- und gesel lschaftsvertragswidrige Be-

schlüsse hat die Geschäftsführung unverzüglich dem 

Gesel lschafter mitzutei len.  
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(2) Die Geschäftsführer/Geschäftsführerinnen kön-

nen unter Angabe von Zweck und Grund die Ein-

berufung einer Sitzung des Aufsichtsrates vom 

Vorsitzenden/der Vorsitzenden ver langen, wenn 

es im Interesse der Gesel lschaft erforderl ich er-

scheint.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Die Geschäftsführung kann unter Angabe von Zweck 

und Grund die Einberufung einer Sitzung des Auf-

sichtsrates vom Mitglied, das den Vorsitz innehat 

ver langen, wenn es im Interesse der Gesel lschaft er-

forderl ich erscheint.  

(3) Die Geschäftsführung bedarf  bei den im Gesetz und 

im Gesel lschaftsvertrag vorgesehenen Fällen der Zu-

st immung des Aufsichtsrates. Der Katalog der zu-

st immungspf l icht igen Geschäfte kann gemäß den 

Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages durch Be-

schluss der Gesellschafterversammlung ergänzt oder 

geändert werden. 

(4) Bei der Zust immungspf l icht für den Abschluss von 

Dauerschuldverhältnissen (z.B. Pacht-,  Miet- und 

Leasingverträgen) wird die Grenze auf  einen Betrag 

von 100.000 € jährl ich oder für eine Dauer von über 

10 (zehn) Jahren festgelegt (vgl.  § 8 Abs.  d) des 

Gesel lschaftsvertrages). 

(5) Für unentgelt l iche Zuwendungen wird die Grenze auf  

einen Betrag von 3.000 € jährl ich festgelegt, soweit  

es sich nicht um geschäftsübl iche Spenden und Be-

wirtungen handelt (vgl.  § 8 Abs. 2 g) des Gesell-

schaftsvertrages).  
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§ 7 

Mitwirkung bei der Gesellschafterversammlung 
 

(1) Die Geschäftsführer/Geschäftsführerinnen haben 

nach den Best immungen des Gesel lschaftsvertra-

ges oder auf  Beschluss des Aufsichtsrates die 

Einberufung der Gesel lschafterversammlung vor-

zuschlagen. 

 

(6) Das Führen von Rechtsstreit igkeiten und der Ab-

schluss von Vergleichen, bedürfen der Zustimmungs-

pf l icht,  wenn ein Betrag von 100.000 € überschr it ten 

wird. Für die Betragsgrenze ist der Betrag über die 

Höhe des Streitwertes maßgebl ich (vgl.  § 8 Abs. 2 i) 

des Gesellschaftsvertrages). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7 

Mitwirkung bei der Gesellschafterversammlung 
 

(1) Die Geschäftsführung hat nach den Bestimmungen 

des Gesellschaftsvertrages oder auf  Beschluss des 

Aufsichtsrates die Einberufung der Gesel lschafter-

versammlung vorzuschlagen. 

 

 



Anlage 2 zur Vorlage V/0086/2024 

(2) Sie haben gemeinsam mit dem Aufsichtsrat die 

Gesel lschafterversammlung vorzubereiten und 

die im Rahmen der gesetzl ichen Best immungen 

und des Gesel lschaftsvertrages gefassten Be-

schlüsse der Gesel lschafterversammlung ohne 

schuldhaftes Zögern auszuführen.  

 

 

§ 8 

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, Erbbaurechten 
und sonstigen grundstücksgleichen Rechten 

 

(1) Die Geschäftsführer/Geschäftsführerinnen haben 

bei Rechtsgeschäften mit einem Betrag über  

50.000 € die Best immungen des § 10 Abs. 1 Zif f . 

4 des Gesel lschaftsvertrages zu beachten. 

 

(2) Dem Aufsichtsrat ist  über die Preisgestaltung zu 

berichten.  

 

(3) Für die Aufnahme von Darlehen 50.000 € gilt  § 10 

Abs. 1 Zif f .  5 des Gesel lschaftsvertrages.  

 

(2) Sie hat gemeinsam mit dem Aufsichtsrat die Gesel l-

schafterversammlung vorzubereiten und die im Rah-

men der gesetzl ichen Bestimmungen und des Gesel l-

schaftsvertrages gefassten Beschlüsse der Gesell-

schafterversammlung ohne schuldhaftes Zögern aus-

zuführen.  

 

 

§ 8 

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, Erbbaurechten 
und sonstigen grundstücksgleichen Rechten 

 

(1) Die Geschäftsführung hat bei Rechtsgeschäften mit 

einem Betrag über 250.000 € die Bestimmungen des 

§ 8 Abs. 2 e) des Gesellschaftsvertrages zu beach-

ten. 

 

(2) Dem Aufsichtsrat ist über die Preisgestaltung zu be-

r ichten.  

 

(3) Für die Aufnahme und Gewährung von Darlehen über 

250.000 € gilt  § 8 Abs. 2 f ) des Gesellschaftsvertra-

ges. 
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(4) Für die Gewährung von Restkaufgeldern und 

sonstigen Dar lehen über 50,000 € gi lt  § 10 Abs. 1 

Zif fer 5 des Gesellschaftsvertrages  

 

 

§ 9 

Liefer-, Dienst- und Bauleistungen 
 

(1) Die Gesel lschaft hat als öffentl iche Auftraggebe-

rin bei der Beschaffung von Liefer-,  Dienst- und 

Bauleistungen die einschlägigen Vorschri f ten des 

öffentl ichen Vergabewesens zu beachten.   

 

(2) Gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages in Ver-

bindung mit der Al lgemeinen Geschäftsanweisung 

entscheidet  

 

1.1 der Vergabeausschuss des Aufsichtsrats über 

Aufträge, die eine Auftragssumme von 50.000 

Euro bei Bautät igkeiten und 25.000 Euro bei Be-

schaffung von Liefer- und Dienst leistungen über-

schreiten,  

1.2 der Geschäftsführer bis zu einer Auftragssumme 

von 50.000 Euro bei Bauaufträgen und bis zu 

25.000 Euro bei Beschaffung von Liefer- und 

 

 

 

 

 

§ 9 

Bautätigkeit 
 

(1) Die Gesel lschaft hat als öffentl iche Auftraggeberin 

bei der Beschaffung von Liefer-,  Dienst- und Bauleis-

tungen die einschlägigen Vorschr if ten des öffentl i-

chen Vergabewesens zu beachten.  

 

(2) Soweit Baumaßnahmen und Vergaben der Be-

schlussfassung des Aufsichtsrates unter l iegen, hat  

die Geschäftsführung zur Beratung in der Aufsichts-

ratssitzung folgende Unter lagen vorzulegen: 

 

 2.1 Entwurf  der Bauplanung 

 2.2 Kostenvoranschlag der Gesamtmaßnahme und 

die Wirtschaft l ichkeitsberechnung 

 

(3) Nach Ausschreibung der Gewerke entscheidet der 

Vergabeausschuss bei Vor l iegen der Voraussetzun-

gen des § 8 Abs. 2 e) des Gesel lschaftsvertrages 
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Dienst leistungen, wobei Bauaufträge über 25.000 

Euro im Einzelfall dem Vergabeausschuss des 

Aufsichtsrats nachr icht l ich mitzutei len sind, 

1.3 der Geschäftsführer unabhängig vom Auftrags-

wert über Vergaben, die als Geschäft der laufen-

den Verwaltung der Substanzerhaltung dienen. 

(3)          Nähere Regelungen tr if f t die Vergabeanweisung 

              für den Geschäftsführer über die Beschaffung 

              von Liefer. Dienst- und Bauleistungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nach Anhörung der Geschäftsführung über die Zu-

st immung zur Auftragsvertrage an die einzelnen Fir-

men, soweit die Auftragssumme den Betrag von 

250.000 € überschreitet.  

 

(4) In Abwicklung der Instandhaltungs- und Modernisie-

rungsvorhaben beschl ießt der Vergabeausschuss 

über die Zustimmung zur Vergabe der einzelnen Ge-

werke wie bei Neubauvorhaben, unter Beachtung von 

§ 8 Abs. 2 e) des Gesel lschaftsvertrages.  

 

(5)  Stel lt  die Geschäftsführung bei der Durchführung der 

laufenden Arbeiten fest,  dass erhebl iche Verzöge-

rungen und Baukostenüberschreitungen eintreten,  

hat sie unverzügl ich den Aufsichtsrat zu unterr ichten.  

 

(6) Die in eigener Zuständigkeit  vergebenen Aufträge 

über mehr als 100.000 € sind dem Vergabeausschuss 

nachr icht l ich mitzuteilen.  

 

(7) Bei der Vergabe von Aufträgen im Hinblick auf  be-

tr iebsnotwendige Anschaffungen, die nicht der Er-

satzbeschaffung dienen, entscheidet ebenfalls der 

Vergabeausschuss bei Ausgaben, die den Betrag von 

50.000 € überschreiten. 
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§ 10 

                               Vermietung und Instandhaltung 
 

(1) Bei der Vermietung von gewerbl ichen Räumen 

sind die gesetzlichen Bestimmungen und die dazu 

ergangenen Richt l inien einzuhalten.  

 

(2) Die Geschäftsführer/Geschäftsführerinnen und 

die von ihr beauftragten Personen haben darauf  

hinzuwirken, dass die Immobil ien der Gesell-

schaft sich in ordnungsgemäßem und verkehrssi-

cherem Zustand bef inden und gegen Dr it te, die 

aus vertragswidr igem Verhalten entstanden sein, 

zu verfolgen. 

 

 

 

(8) Interne Regelungen zur Auftragsvergabe von Liefer-

,  Dienst- und Bauleistungen durch Mitarbeitende wer-

den von der Geschäftsleitung im Rahmen des § 4 die-

ser Geschäftsordnung getroffen. Dabei sind die in 

dieser Geschäftsordnung festgelegten Höchstbe-

träge zu beachten. 

 

 

§ 10 

Vermietung und Instandhaltung 
 

(1) Bei der Vermietung von gewerbl ichen Räumen sind 

die gesetzlichen Bestimmungen und die dazu ergan-

genen Richt l inien einzuhalten.  

 

(2) Die Geschäftsführung und die von ihr beauftragten 

Personen haben darauf  hinzuwirken, dass die Immo-

bi l ien der Gesel lschaft sich in ordnungsgemäßem 

und verkehrssicherem Zustand bef inden. Die Ge-

schäftsführung verfolgt Ansprüche gegen Dr it te un-

abhängig von deren Ursprung und Umfang. 
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§ 11 

Betreuungstätigkeit 
 

Zur Übernahme der f inanziel len und/oder technischen Be-

treuungstät igkeit  für Drit te ist die Zustimmung des Auf-

sichtsrates erforderl ich. Bei Betreuungstät igkeiten für ei-

nen der Gesel lschafter ist die Zustimmung nicht erforder-

l ich.  

 

 

§ 12 

Versicherungen 
 

 

Die Geschäftsführer/Geschäftsführerinnen schl ießen die 

notwendigen Gebäude- und Haftpf l ichtversicherungen ab. 

Sie hat im Rahmen ihrer Sorgfaltspf l icht die Zweckmäßig-

keit  des Umfangs und der Höhe der abgeschlossenen Ver-

sicherungen zu überwachen. 

 

 

 

 

 

 

§ 11 

Betreuungstätigkeit 
 

Zur Übernahme der f inanziellen und/oder technischen Betreu-

ungstät igkeit  für Drit te ist die Zustimmung des Aufsichtsrates 

erforderl ich. Bei Betreuungstät igkeiten für einen der Gesell-

schafter ist die Zust immung nicht erforderl ich.  

 

 

 

§ 12 

Versicherungen 
 

Die Geschäftsführung schließt die notwendigen Gebäude- und 

Haftpf l ichtversicherungen ab. Sie hat im Rahmen ihrer Sorg-

faltspf l icht die Zweckmäßigkeit  des Umfangs und der Höhe der 

abgeschlossenen Versicherungen zu überwachen. 
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§ 13 

Personalangelegenheiten 
 

(1) Mit dem Wirtschaftsplan haben die Geschäftsfüh-

rer/Geschäftsführerinnen dem Aufsichtsrat einen 

Stel lenplan und eine Stel lenübersicht vorzulegen. 

 

(2) Das Personal der Gesel lschaft ist  sachgemäß 

auszulasten.  

 

(3) Der Zust immung des Aufsichtsrates – wenn an-

sonsten kein zuständiger Personalausschuss ge-

bi ldet ist bedarf   

 

3.1 die Vermehrung von Stel len 

3.2 die Neueinstel lung und Ersatzeinstel lung, Höher-

gruppierung und Umgruppierung ab Gruppe  

 

(4) Neueinstellungen und Ersatzeinstel lungen bis zu 

Gruppe 11 TVöD sowie al le entsprechenden Stel-

len nach dem TVöD sowie über Umgruppierungen 

bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bis zu 

Gruppe 11 TVöD können die Geschäftsführer/Ge-

schäftsführerinnen selbständig vornehmen. 

 

§ 13 

Personalangelegenheiten 
 

(1) Mit dem Wirtschaftsplan hat die Geschäftsführung 

dem Aufsichtsrat einen Stel lenplan und eine Stellen-

übersicht vorzulegen. 

 

(2) Das Personal der Gesel lschaft ist  sachgemäß auszu-

lasten. 

 

(3) Der Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen, vorbe-

halt l ich der Bi ldung eines hierfür zuständigen Perso-

nalausschusses, die im § 8 Abs. 2 a), b)  und c) des 

Gesel lschaftsvertrages genannten Personalmaßnah-

men. 

 

 

 

(4) Neueinstellungen und Ersatzeinstellungen bis zu 

Gruppe 13 TVöD sowie alle entsprechenden Stel len 

nach dem TVöD sowie über Umgruppierungen bei 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bis zu Gruppe 13 

TVöD kann die Geschäftsführung selbständig vor-

nehmen. 
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(5) Al lgemeine Gehaltsregelungen, wie z.B. Betr iebs-

vereinbarungen für die bei der Gesellschaft Be-

schäft igten sollen sich an dem Tarifvertrag für 

den öf fentl ichen Dienst (TVöD) in der für die Stadt  

Münster jewei ls geltenden Fassung orient ieren.  

 

 

§ 14 

Niederschlagung sowie Erlass von Forderungen 
 

Die Niederschlagung, der Erlass oder die Ausbuchung von 

der Gesel lschaft zustehenden Forderungen oder die Abän-

derung von Verträgen, sofern die Änderung wirtschaft l ich 

dem Erlass einer Forderung entspr icht,  bedarf  für den 

Fal l,  dass die Forderung im Einzelfall 30.000 € übersteigt,  

der Zust immung des Aufsichtsrates.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) Al lgemeine Gehaltsregelungen, wie z.B. Betr iebsver-

einbarungen für die bei der Gesel lschaft Beschäft ig-

ten sol len sich an dem Tarifvertrag für den öffentl i-

chen Dienst (TVöD) in der für die Stadt Münster je-

weils geltenden Fassung orient ieren. 

 

 

§ 14 

Niederschlagung sowie Erlass von Forderungen 
 

Der Er lass oder die Ausbuchung von der Gesel lschaft zu-

stehenden Forderungen oder die Abänderung von Verträgen, 

sofern die Änderung wirtschaft l ich dem Er lass einer Forde-

rung entspricht,  bedarf  für den Fall,  dass die Forderung im 

Einzelfall 50.000 € (netto) übersteigt,  der Zustimmung des 

Aufsichtsrates.  
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§ 15 

Ablage 

 

(1) Über Organisat ion und Führung des Schrif tgutes 

haben die Geschäftsführer/Geschäftsführerinnen 

die gesetzl ichen Bestimmungen zu beachten und 

die handelsrechtl ichen Aufbewahrungsfr isten ein-

zuhalten.  

 

(2) Die Niederschrif ten über die Tätigkeiten der Or-

gane sind gesondert zu führen.  

 

 

§ 16 

Zahlungsverkehr 
 

(1) Die Geschäftsführer/Geschäftsführerinnen haben 

für die ordnungsgemäße Führung der Hauptkasse 

und etwaiger Nebenkassen zu sorgen und eine si-

chere Aufbewahrung der Geldbestände zu bewir-

ken. Wegen der Ertei lung und des Ausganges von 

Kassenvol lmachten wird auf  § 4 Abs. (1) dieser 

Geschäftsordnung verwiesen. 

 

§ 15 

Ablage 

 

(1) Über Organisat ion und Führung des Schr if tgutes hat 

die Geschäftsführung die gesetzl ichen Bestimmun-

gen zu beachten und die handelsrechtl ichen Aufbe-

wahrungsfr isten einzuhalten.  

 

 

(2) Die Niederschrif ten über die Tätigkeiten der Organe 

sind gesondert zu führen.  

 

  

§ 16 

Zahlungsverkehr 
 

(1) Die Geschäftsführung hat für die ordnungsgemäße 

Führung der Hauptkasse und etwaiger Nebenkassen 

zu sorgen und eine sichere Aufbewahrung der Geld-

bestände zu bewirken. Wegen der Erteilung und des 

Ausganges von Kassenvol lmachten wird auf  § 4 die-

ser Geschäftsordnung verwiesen. 
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(2) Die Kassenvorgänge sind laufend aufzuzeichnen 

und tägl ich zu verbuchen. Zahlungen sind weitge-

hend bargeldlos zu erledigen. 

 

(3) Die Geschäftsführer/Geschäftsführerinnen haben 

zu überwachen, dass die Kassen- und Überwei-

sungsbelege erst nach Prüfung ihrer sachl ichen 

und rechner ischen Richtigkeit  angewiesen wer-

den. Sie müssen mit dem Namenszug der bestell-

ten Anweisungsberechtigten versehen sein.  

 

(4) Die Bank-, Sparkassen- und Postscheck-Konten 

sind regelmäßig mit den erteilten Kontoauszügen 

abzust immen. 

 

 

§ 17 

Rechnungswesen 
 

(1) Das Rechnungswesen umfasst die Buchführung, 

den Jahresabschluss und den Lageber icht sowie 

die Planungsrechnung (Vorschaurechnung).  

 

(2) Die Geschäftsführer/Geschäftsführerinnen sind 

verpf l ichtet,  die erforderl ichen Geschäftsbücher 

(2) Die Kassenvorgänge sind laufend aufzuzeichnen und 

täglich zu verbuchen. Zahlungen sind weitgehend 

bargeldlos zu erledigen. 

 

(3) Die Geschäftsführung hat zu überwachen, dass die 

Kassen- und Überweisungsbelege erst nach Prüfung 

ihrer sachl ichen und rechner ischen Richtigkeit  ange-

wiesen werden. Sie müssen mit dem Namenszug der 

bestellten Anweisungsberechtigten versehen sein.  

 

 

(4) Die Bank-, Sparkassen- und Postscheck-Konten sind 

regelmäßig mit den erteilten Kontoauszügen abzu-

st immen. 

 

 

§ 17 

Rechnungswesen 
 

(1) Das Rechnungswesen umfasst die Buchführung, den 

Jahresabschluss und den Lageber icht sowie die Pla-

nungsrechnung (Vorschaurechnung).  

 

(2) Die Geschäftsführung ist verpf l ichtet,  die erforderl i-

chen Geschäftsbücher anzulegen und sie nach den 
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anzulegen und sie nach den Grundsätzen ord-

nungsmäßiger Buchführung laufend zu führen. 

Die Buchhaltung ist so zu gl iedern, dass aus ihr 

die Vermögens- und Ertragsverhältnisse ein-

wandfrei ersicht l ich sind. 

 Für die Handhabung der Buchhaltung sowie die 

Aufstellung des Inventars und des Jahresab-

schlusses gelten die gesetzl ichen Bestimmungen. 

Bei dem jährl ich aufzustel lenden Lagebericht sind 

die Vorschrif ten des Gesel lschaftsvertrages im § 

6 Abs. 6 und 7 zu beachten.  

 

(3) Die Kosten der Betr iebsleistungen insbesondere 

der Bauerstel lung und der Parkraumbewirtschaf-

tung sowie der Bewir tschaftung der gewerbl ichen 

Objekte, sollen im Rechnungswesen so erfasst 

werden, dass sie gesondert dargestel lt  werden 

können. 

 

 

 

 

 

 

 

Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung laufend 

zu führen. Die Buchhaltung ist so zu gl iedern, dass 

aus ihr die Vermögens- und Ertragsverhältnisse ein-

wandfrei ersicht l ich sind. 

 

 Für die Handhabung der Buchhaltung sowie die Auf-

stel lung des Inventars und des Jahresabschlusses 

gelten die gesetzl ichen Best immungen. Bei dem jähr-

l ich aufzustellenden Lagebericht s ind die Vorschrif -

ten des Gesel lschaftsvertrages im § 10 zu beachten.  

 

 

(3) Die Kosten der Betr iebsleistungen insbesondere der 

Bauerstel lung und der Parkraumbewirtschaftung so-

wie der Bewirtschaftung der gewerbl ichen Objekte, 

sol len im Rechnungswesen so erfasst werden, dass 

sie gesondert dargestel lt  werden können. 
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§ 18 

Prüfung der Gesellschaft 
 

Die Geschäftsführung hat nach Maßgabe des Beschlusses 

des Aufsichtsrates jährl ich den Abschlussprüfer zu beauf-

tragen. Sie hat  für die Prüfung die notwendigen Unterlagen 

bereit  zu halten und unaufgefordert den Prüfern zur Verfü-

gung zu stel len. Nach Abschluss der Prüfung hat sie die 

sich daraus ergebenden Notwendigkeiten umzusetzen. 

*************** 

 

§ 18 

Prüfung der Gesellschaft 
 

Die Geschäftsführung hat nach Maßgabe der Beschlüsse der 

Gesel lschafterversammlung (nach Vorbefassung im Aufsichts-

rat) jährl ich den Abschlussprüfer zu beauftragen. Sie hat für 

die Prüfung die notwendigen Unter lagen bereit  zu halten und 

unaufgefordert den Prüfern zur Verfügung zu stel len. Nach Ab-

schluss der Prüfung hat sie die sich daraus ergebenden Not-

wendigkeiten umzusetzen. 

*************** 

 

 


